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nach Berlin den Bundesrat, dessen Beschlüsse er ausführt, und den
Reichstag, beantragt und vollzieht im Namen des Bundesrates die
Reichsgesetze. In seinen Händen liegt die Vertretung des Reiches nach
außen. Er ernennt die Reichsbeamten, befehligt Flotte und Heer
(im Frieden mit Ausnahme der bayrischen Truppen) und erklärt mit
Zustimmung des Bundesrates Krieg. Endlich übt er die Staats-
gewalt im Reichslande, dessen Statthalter er ernennt, und den
Schutz der Kolonien.

Der Bundesrat besteht aus den Bevollmächtigten der
Bundesregierungen. Sie führen insgesamt 61 Stimmen, von denen
Preußen 17 hat. Bei Abstimmungen kommt es auf die einfache Mehr-
heit an. Der Bundesrat übt in Verbindung mit dem Reichstage die
Gesetzgebung und erläßt Vorschriften zur Ausführung der Reichs-
gesetze. Auch entscheidet er in Streitigkeiten zwischen Bundes-
staaten.

Wie unterscheidet sich das neue Kaisertum von dem alten, in
bezug auf Charakter (ob national oder allgemein, erblich oder wählbar),
Krönung, Stellung zu den Fürsten?

Was entsprach dem Bundesrate im Deutschen Bunde?

§ Der Reichstag. Die Volksvertretung umfaßt 397 Ab¬
geordnete (nach dem Verhältnisse der Einwohnerzahl des Reiches
bei seiner Gründung; 39,7 Millionen); die Rheinprovinz ent-
sendet z. B. 35. Die Wahl, die alle fünf Jahre erfolgt, ist all-
gemein, denn wahlfähig und wählbar sind im allgemeinen alle
mindestens 25 Jahre alten Männer. Sie ist ferner gleich, d. h.
nicht nach Klassen geordnet, und direkt, d. h. die Abgeordneten
werden ohne weiteres gewählt; die Stimmabgabe erfolgt geheim,
durch Stimmzettel. Die Gewählten gelten als Vertreter des ganzen
Volkes, nicht bloß ihrer Wahlkreise, und erhalten Tagegelder. Sie
haben im Reichstage volle Freiheit der Rede und Abstimmung.

Die Rechte des Reichstages entsprechen denen des preußischen
Landtages; er übt insbesondere bie Gesetzgebung (in Gemein¬
schaft mit dem Bundesrate), setzt die jährlichen Kosten des R e i ch s -
h a u s h a l t s fest und beaufsichtigt die Reichsverwaltung.

Wie unterscheidet sich der Reichstag des neuen Reiches von dem
des alten? (Ob Wahl oder Ernennung der Mitglieder, ob Vertretung
des Volkes oder der Reichsstände, ob regelmäßig berufen usw.)

Wie unterscheidet sich das deutsche Wahlrecht vom preußischen?

§ 137- Wie kommt ein Reichsgesetz zustande? Ein Gesetzes-
Vorschlag geht vom Bundesrate an den Reichstag, der jedoch
auch selbst das Vorschlagsrecht besitzt. Der Reichstag berät die Vor-
läge nach der Art des preußischen Landtages (§ 90). Nach der Be¬
schlußfassung geht die Vorlage an den Bundesrat zurück. Ist dieser


